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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT 

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/872 
26.11.2024 

Mitteilung des Senats vom 26. November 2024 

Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des 
Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem 
Land Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds Europäischer 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sowie nationaler Fördermaßnahmen 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines 
Gesetzes zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages 
EGFL/ELER Bremen - Niedersachsen mit der Bitte um Beschlussfassung in 
1. und 2. Lesung in der Sitzung der Bürgerschaft (Landtag) am 11. und 
12. Dezember 2024. 

Der Erlass des als Anlage 1.1 beigefügten Zustimmungsgesetzes ist für den 
ratifizierungsfähigen Abschluss des Staatsvertrages zur Änderung des 
Staatsvertrages EGFL/ELER HB-NI erforderlich.  

Die Bürgerschaft (Landtag) hat den Entwurf des Staatsvertrages in ihrer 
Sitzung am 18. September 2024 (Drucksache 21/721) zur Kenntnis 
genommen. 

Der Staatsvertrag wurde am 15. November 2024 von der Senatorin für 
Umwelt, Klima und Wissenschaft sowie am 11. November 2024 von der 
niedersächsischen Landwirtschaftsministerin unterzeichnet.  

Die Zustimmung zum Gesetzentwurf durch den niedersächsischen Landtag 
ist in der November-Sitzung erfolgt. 

Der Gesetzentwurf enthält folgende Regelungen: 

1. Durch Artikel 1 Absatz 1 wird dem Staatsvertrag zur Änderung des 
Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land 
Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds Europäischer 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
sowie nationaler Fördermaßnahmen zugestimmt. 
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2. Artikel 1 Absatz 2 regelt darüber hinaus die Veröffentlichung des 
Staatsvertrages als Anlage des Zustimmungsgesetzes. 

3. Durch Artikel 2 Absatz 1 wird das Inkrafttreten des Staatsvertrages 
geregelt. 

4. Artikel 2 Absatz 2 bestimmt, dass der Tag des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt 
zu geben ist. 
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Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zwischen 
der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen im 
Bereich der beiden EU-Fonds Europäischer Garantiefonds für die 
Landwirtschaft und Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums sowie nationaler 
Fördermaßnahmen 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 

(1) Dem am 11. und am 15. November 2024 unterzeichneten Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen und dem Land Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds 
Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft und Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie 
nationaler Fördermaßnahmen wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Absatz 1 Satz 
1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 
bekannt zu geben. 
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Begründung des Gesetzes zum Staatsvertrag zur Änderung des 
Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem 
Land Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds Europäischer 

Garantiefonds für die Landwirtschaft und Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

sowie nationaler Fördermaßnahmen 

A. Allgemeiner Teil 

Anlass und Ziele des Gesetzes  

Die Freie Hansestadt Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg und das 
Land Niedersachsen bilden auf dem Gebiet der Förderung des ländlichen 
Raums im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik fördertechnisch eine 
Region. Die Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen wird jeweils 
über bilaterale Staatsverträge mit der Freien Hansestadt Bremen und der 
Freien und Hansestadt Hamburg geregelt. Zwischen den Ländern Bremen 
und Niedersachsen wurde im Bereich der beiden EU-Fonds EGFL und ELER 
bereits am 9./13. Juni 2006 ein Staatsvertrag abgeschlossen, der 
inzwischen mehrere Aktualisierungen erfahren hat, zuletzt im Februar 2022. 
Der Staatsvertrag umfasst die Übertragung hoheitlicher Aufgaben von der 
Freien Hansestadt Bremen auf das Land Niedersachsen in Bezug auf die 
beiden landwirtschaftlichen EU-Fonds EGFL und ELER, darauf bezogene 
De-minimis-Beihilfen sowie rein nationale Fördermaßnahmen. 

Mit dieser Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen und dem Land Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds 
Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft und Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie 
nationaler Fördermaßnahmen vom 1./15. Februar 2022 (Brem.GBl. 2022, S. 
230; Nds. GVBl. S. 350) soll in erster Linie sichergestellt werden, dass die 
bestehende Zusammenarbeit der Länder Niedersachsen und Bremen im 
Bereich der Agrarförderung rechtssicher fortgeführt werden kann. Es sollen 
bestimmte Rechtsetzungskompetenzen ausdrücklich auf das Land 
Niedersachen übertragen werden, um die Befugnis des Landes 
Niedersachsen zur Anpassung der Förderkulisse an regionale 
Gegebenheiten auch für das Land Bremen klarzustellen. Außerdem werden 
die Verweisungen auf das der Agrarförderung zugrundeliegende EU-Recht 
aktualisiert, um weiterhin eine rechtssichere Aufgabenübertragung zu 
gewährleisten. 

Der Abschluss eines Staatsvertrages bedarf der Ratifizierung durch beide 
Länderparlamente. Durch das Gesetz ist sichergestellt, dass die im 
Staatsvertrag getroffenen Regelungen zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen und dem Land Niedersachsen verbindlich umgesetzt werden. 

Eine Regelungsalternative ist nicht gegeben, da die länderübergreifende 
Aufgabenübertragung einer staatsvertraglichen Grundlage bedürfen. 
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B. Besonderer Teil 

Zum Zustimmungsgesetz 

Zu Artikel 1: 

Mit Absatz 1 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag zur Änderung des 
Staatsvertrages zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land 
Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds Europäischer 
Garantiefonds für die Landwirtschaft und Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie 
nationaler Fördermaßnahmen wird dem beigefügten Staatsvertrag 
zugestimmt.  

Absatz 2 regelt darüber hinaus die Veröffentlichung des Staatsvertrages als 
Anlage zu diesem Zustimmungsgesetz. 

Zu Artikel 2: 

In Absatz 1 wird das Inkrafttreten des Gesetzes geregelt. 

Absatz 2 bestimmt, dass der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrages im 
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben ist. Der 
Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Absatz 1 am ersten Tag des Monats 
in Kraft, der auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgt. 
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